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gehen? in eine der Städte, in der die Aristokratie
uns Schlingen legen wird; und wer unter uns ist
überzeugt, daß er dieselben durchaus zu vermeiden
stark genug seyn wird. Gen hard will weder für
noch wider reden ; er wird seine Stimme beim gchei-
men Mehre geben; er bemerkt indeß, daß Arau nur
provisorisch und bis zur Vereinigung der Deputaten
von ganz Helvetic,, zum Sitz der Regierung gewählt
ward. Lang: Wann die gcsezgebenden Räthe ein-
zig damit beschäftigt wären, Gesetze, wie das Heil
der Republik sie erfodert, abzufassen, so würden sie
keine Zeit haben, sich mit Veränderung des Sitzes
abzugeben. F u eh s: Am gten Mai konnten wir glau-
den, Arau würde nicht so sehr Grenzort bleiben, wie
es wirklich ist ; diese Aussichten haben sich geändert —
Arau mangelt es an allem, besonders an litterarischen
Anstalten, Bibliotheken u. s. w. Die Nation kann
unmöglich die Kosten tragen, welche die Zusammen-
biingung alles Mangelnden verursache» würde.
Kubli: Die vorhandenen oder mangelnden Gebäude
kannte man am gten Mai gerade wie heute — unsere
Armuth und Einfachheit erfodert keinen Glanz; auch
bedarf man eben nicht eines so grossen Büchervsrra-
theö, um die Ruder des Staates zu führen; — ein
patriotisches Herz und Energie des Charakters sind
hinreichend. Einige Mitglieder wollen nach Zürich,
andere nach Bern; dies ist, worauf der Beschluß bc-.^
ruhet; aber kaum wird eine dieser Städte gewählt
seyn, so wird auch die Zahl der Unzufriedenen gros-
scr werden, wie izt. Ich stimme für Verwerfung
des Beschlusses. H o cd: Ich schmeichle mir zwar kci-
neswegs, daß meine Meinung auf den Senat Ein-
fluß haben wud, aber ich glaube, das gcsezgcbcnde
Korps bereitet sich Reue, wenn wir Arau verlassen.

Die Discussion wird geschlossen und durch ge-
Heimes Stimmemn-Hr mit z6 Stimmen der Beschluß
angenommen; 14 sind für die Verwerfung. Das
Dekret vom gten Mai ist also zurükgcnvmmen.

Bericht über die Einrichtung der Muiiizipalitâtcn,
dem grossen Rarh der einen und untheilbaren
helvetischen Republik, d m ch die dazu ernannte
Kommission, den izcen August 179g vorgelegt.

Der grosse Rath an den Senat.
In Erwägung, daß es nothwendig scye, diesen«

gen Gewalten zu oraamsiren, welche dem Volke am
nächsten liegen, um selbiges in den vollen Genuß der
Vorzüge der Revolution zu sitzen.

In Erwägung des dringenden Bedürfnisses, am
Plaz jener Magistratspersonen, die auf eine unlchikliche
Weise, und fast überall ohne Zuzug des Volkswillcns
gewählt worden, auf eine in ganz Helveiien gleich-
formigc Art, öffentliche Gewemdsbeamte einzusetzen,
und zu derselben Bildung das Volk zu berufen, dessen

Wille die einzige und gefezmässige Quelle jeder öffent-
lichen Gewalt ist.

In Erwägung, wenn es einerseits durchaus un-
gerecht wäre, den Bürgern, die insgesammt ein Ge«
memdsbürgerrecht besitzen, die Verwaltung von Gü?
tcrn zu entreissen, die ihnen ohne allen Widerspruch
eigenthümlich und auöschliessend zugehören; es doch
anderseits eben so unbillig seyn müßte, die übrigen
aktiven Bürger, die aber keine Gemeindsbürger des
Orts sind, von dem Recht ausjuschliessen, an den
Polizeieinnchtnngen, unier denen sie leben sollen, mit-
zuwirken, welches ihnen »ach der Constitution sowohl,
als den Grundsätzen der Gleichheit gebühret.

In Erwägung endlich, daß es unmöglich scheine,
diese doppelte Schwierigkeit anders als durch Ein«
fttzung zwei verschiedener Gewalten in jeder Gemeinde
zu lösen, von welchen die eine allen Bürgern, ohn«
Unterschied des Gcmeindsbürgerrechts, überlassen, die
innere Polizei der Gemeinde handhabe, die andere
hingegen den Gemeindsdurgecn das Recht der auS-

schließliche» Verwaltung ihrer eigenthümlichen Güter
beibehalte;

Hat der grosse Rath beschlossen:

§. 1. Jede Gemeinde hat eine Generalversamm«
lung aller activen Bürger, sie seyen Gemeindsbürger
oder nicht; diese Versammlung ernennt eine Muni-

-cipalität, welche die Polizey des Orts besorget.
2. Ferner hat jede eine Generalversammlung aller

GememdSbürger; sie wählt eine Gcmeindskammer,
denen die Verwaltung der Güter zusteht, welche der

Bürgerschaft angehören.

Municipalgewalt.
Generalversammlung aller activen Bürger.

5. z. Für den Zutritt in die Generalversammlung
der activen Bürger einer Gemeinde ist nichts erfoder-
lich, als daselbst seit fünf Jahren haushablich zu seyn,
so wie das zurükgelegte Alter von zwanzig Jahren.

4. Doch sind die nach dem §. 27. T-t III. der

Constitution, unfähigen Personen davon ausgeschlossen.

;. Die Generalversammlung der aktiven Bürger
soll nur zur Wahl der Murrizipalitaien zusammcnbe-
rufen werden.

6. Oder im Falle einer Steuer die auf die Gemei-rds-
und andere Bürger geniciuschaftlich veranstaltet wer-
den müßte; welches niemals ohne Genehmigung des
geftzgcbenden Cörpers geschehen kann.

7. Oder wenn endlich eine ausserordentiiche Zu-
sammcnberufung von der Muuizipalirät, unter Geneh«

migung des Regierungssiatthalrers, befohlen, oder in
den Gemeinden unter 2000 Seele», von einem Sechs-
theil der aktiven Bürger, in den Gemeinden aber, de-

ren Bevölkerung diese Zahl übersteigt, von hundert
aktiven Bürger» geködert wird.

8. Das Ansuchen um eine solche ausserordentliche



Zusammenberufung soll dem Vorsteher der Munizipa-
litat schriftlich, mit den Unterschriften aller Pctitio-
närs versehen, überreicht werden; auf dessen Abschlag
wird die Bittschrift dem Regierungsstatthalter vorge-
«ragen.

Zusammensetzung der Municipalitäten.
z. 9. In jeder Gemeinde von 6oo Seelen und

prunier sollen drei Mnnizipalbcamte seyn.
10. Essollen fünf in denjenigen seyn, deren Be-

völkerung sich von 6oo bis auf izoo Seelen beläuft.
11. Neun, von izoo bis 200s.
12. Funfzehen, von 2000 Seelen und darüber.

iz. In den Gemeinden unter izoo Seelen er-
nennt die Generalversammlung drei Supple an ten,
welche im Falle von Krankheit, Tod, oder Abwesew
heit, die Munizipalbeamten ersetzen.

14. Der zuerst gewählte Suppléant nimmt den

ersten ledigen Plaz ein.
15. Der Präsident der Munizipalität jeder Ge-

meinde wird Maire oder Meyer genannt.
16. Es soll ein Munijipalitats- Secretär

durch die Munizipalität gewählt werden, welchen die
Verwaltungskammer des Kantons, auf einlangende
Beschwerden der Munizipalität, wiederum absetzen

kann.
iz. Ein Weibel hat die Abwart der Mnnizi-

palitäten in den Gemeinden unter izoo Seelen. In
denjenigen die diese Bevölkerung übersteigen, soll die

Zahl der Munipalitätsweibel durch die Verwaltungs-
kammer des Cantons bestimmt werden.

18. Diese Weibel werden von der Munizipalität
erwählt und entsezt.

Wahlart der Munizipalbeamten.
19. Die Wahl geschieht durch die Generalversamm-

lung aller aktiven Bürger, die sich hiezu jeden ersten

Tag des Maymonats versammeln.
20. Das erstemal führt das Präsidium dieser Ver-

sammlung, am Hauptort des Cantons, der Regie-
rungsstatthalter, an den Distriktshaupkorten der Un-
terstatthalter, und in den übrigen Gemeinden die Na-
tionalagenten.

21. Im Verfolg hat allemal der Ma ire, oder

Meyer den Vorsiz, oder derjenige Munizipalbeamte,
welcher ihm im Rang der nächste ist.

22. Die Rangordnung der Munizipalbeamten
wird durch die Folgeordnung bestimmt, in deren sie

erwählt worden.
2Z. Die Unterstatthalter und Agenten sind gehal-

ten, den Generalversammlungen beizuwohnen.
24. Die Wahlen müssen durch geheimes Stim-

men und absolute Mehrheit geschehen.

25. Die Versammlung soll dabei verfahren, wie
es tn ihren UrVersammlungen üblich ist.

z-6. Zn den Gemeinden, die wegen ihrer Bevöl,

kerung m Section«« abgetheilt sind, versammelt
sich jede Section besonders, sodann werden die ge-
sammelten Stimmen durch die Präsidenten und Stimm-
zähler (Skrutatoreu) zusammengetragen und vereinigt,
um so das Resultat des allgemeinen Willens zu er-
halten.

27. Die Erneurung der Munizipalität geschieht
jahrlich zum Dritlheil derselben.

28. In den zwei ersten Iahren entscheidet das
Loos, welcher Drittheil der im ersten Jahre gewähl-
ten Glieder austreten soll.

29. Im Verfolg treten immer diejenigen Glieder
aus, welche drei Jahre im Amte gestanden.

zo. Wenn unter den bleibenden Drittheilen erle-

digte Plätze sind, so sollen sie ohne Anschlag des neuen

Drittheils, durch neu« Wahlen ergänzet werden.
zi. Die neuen Glieder, welche an Platze gewählt

werden, die in den bleibenden Dritrheilen erledigt wa-
ren, treten mit den übrigen Gliedern des Drittheils
aus, in dem sie sich befinden, wenn sie schon nicht
drei Jahre funkliouirt haben.

Z2. Die austretenden Glieder können erst nach

Verlauf eines Jahres wieder erwählt werden.
ZZ. Zum Mun-zipalbeamten kann kein Bürger ge-

wählt werden, der irgend einige gerichtliche Stelle
bekleidet; kein Glied der V rwaltungskammer, kein

Regierungsstatthalter, Unterstatthalter oder National,
agent; bei Strafe der Ungültigkeit einer solchenWahl.

Z4. Hingegen ist ganz auSdrüklich erlaubt, jemand
zum Munizipalbeamten zu ernennen, der bereits die

Stelle eines Gemeindsverwalters bekleidet, und fö auch

umgekehrt; indem sich diese zwei Stellen vollkommen

gut zusammen vertragen.
Z5. In die gleiche Munizipalität können nicht

zwei Burger gesezr werden, die sich gegenseitig bis im

Grade von Geschwisterkind im Gedtnte inklusive ver-

wandt find; bei Strafe der Ungültigkeit einer solchen

Wahl.
z6. Die Munizipalität hält ihre Sitzungen in dem

Gemeindehaus jeden Orts.
^

Z7. Die Munizipalbeamten haben bei allen W
lassenden Vortritt vor den Gemeindsvcrwaltcrn.

Verrichtungen der Municipalitäten.
Z8. Die Munizipalitäten beschäftigen sich nu't der

innern Polizei, in Bezug auf Reinlichken, Sicherheit«
Ruhe und Erleuchtung der Strassen und öffeNiliche»
Platze.

??- Folgsam die Verschlimmerung der Strassen
und öffentlichen Wege zu verhüten, über die LerM'
dung und Erweiterung der Strassen zu wachen; den

Gefahren die von baufälligen Häusern entstehe» kenn,

ten, vorzubeugen, und pergleichen.
40. Mit der Wache und den Nachtwächtern.
41. Mit den Schauspielen und öffentliche» Fest/»'

Die Fortsetzung im "4- E"«-



Der schweizerische Republikaner.
Hundert und vierzehntes Stück.

Bericht über die Einrichtung der Munizipalitäten tc.
(Fortsetzung.)

42. Mit der Aulsicht über die Güte der Lebens»
Mittel/ und den T»'^en von Brod und Fleisch.

4Z. Mit der Aufsicht über die Bäcker, Mezgcr,
Müller, Schlosser, Goldschmiede, Apotheker, Drvgi-
sten, und dergleichen.

44. Mit Erprobung von Gewicht und Maaßen.
45. M t der Pvlizey über die Gasthöfe, Schenk»

Häuser, die Jahr - und Wochenmärkte.
46. Mit der Polizei über die Fremden, gemein»

sain mit den Agenten der vollziehenden Gewalt.
47. Mit Ernennung der Feldhüter, Bannwarten

oder Flunchützcn.
48. Mit Besuchung und Inspektion der Gcfan»

genschafien und zum Verhaft bestimmten Häuser.
49. Mit den Muß cgeln gegen Feuersbrünste.
50. G gen ansteckende Krankheiten, (Epidemien)

und Viehseuchen.
Zl. Gegen tolle und andere dergleichen gefährli-

che und schädliche Thiere.
52. Sie verfügen über Strassenbettler.
5Z. Ueber gesczwtdnge Anschlagzettel.
54. Ueber Einquartierung des Militärs.
55. Sie ertheilen Lebens - und Todesscheine, (Oer-

tlücnts 6e vie) Zeugnisse der Acchtheit und dergleichen.
56. Sie beschäftigen sich mit den Geburts» Sterbe-

und Eheregistcrn der Gemeinde.
57. Mit Aufnahme der Bcvölkerungstabellen, in

denjenigen Formen, die hiezu vorgeschrieben werden
könnten.

58. Mit Inspektion der öffentlichen Schulen.
S. 59. Wenn die Munizipalität in ihren Amts-

Verrichtungen einige neue Erbauung, Ausbesserung,
oder Einrichtung nöthig findet, die der Gemeinds-
kammer zur Bestreitung auffallen mag, so kann fie
dergleichen neue Erbauungen, Ausbesserungen und Ein»
richlunge» nicht von ihr aus vollziehen lassen, sondern
sie muß sich an die Gemeindskammer wenden, und
dieselbe auffodern, sich damit zu beschäftigen. Auf
ihren Abschlag kann die Sache vor die Verwaltungs»
kammer des Kantons gezogen werden.

S. 6o. In den Gegenden, wo nach den bishe«
rigen Civilgesetzen, die sogenannte Fertigung von
Contrakten, Veranstaltung von Schätzungen, die
nicht Folge einer Rechtsstreitigkeit find, Fällung sog«

nanuter Geldaufbruchscheine, Entsagung gesczlich zu»
kommender Rechte, andere Erklärungen dieser Gat-
tung, sogenannte Freiungen, Homologationen, und
andere dergleichen Formen zur Sicherheit oder Rechts-
Sultigkeit einer Handlung, vor den ehemaligen Unter»

geeichten oder Stadtrathen, befohlen oder in Uebung
waren, soll dieses fürohin vor den Munizipalitäten
geschehen.

§. 6l. Ausser den obgenanntenVerrichtungen kön»

nen die Verwaltungskammern den Munizipalitäten
Aufträge ertheilen, über Gegenstände, die im Bezirke
ihrer Gemeinden zu vollziehen oder zu beaufsichtigen
seyn könnten.

Polizeivergehen.
Z. 62. Jeder einzelne Munizspaldeamte hat, in Betreff

von Polizeivcrgehen, bei denen er Zeuge gewesen, vollständige
Glaubwürdigkeit.

6Z. Er soll der Mnm'z'pall'ta't die Anzeige davon machen,
welche darüber eine Urkunde ausstellt, durch die die Thatsache
genugsam erwiesen ist-

6z. Die Munizipalbeamten sollen aus ihrem Mittel,
durch absolutes Mehr, einen Beamten ernennen, welcher Mu-
n i z i p alp r or u ra t 0 r heißt.

65. Die Verrichtungen dieses Beamten sind: die tlrkun-
den über Polizeifehier und Vergehen, welche von der Munizi-
palitat obigermaffen bezeugt worden, zur Hand zu nehmen,
die Beklagten vor die Verhöre der Friedensrichter zu laden,
im Namen der öffentliche» Gewalt gegen sie aufzutrete», UN»

ihre Bestrafung nach den Gesetzen zu fordern.
àà- Die Einziehung der Bussen für solche Gegenstande liegt

ihm ebenfalls ob. ^ ^67. Die Bussen gehörender Nation, und die Eiitschadmss«

der beschädigten Parthie, wen» dergleichen statt haben.

6g. Die ganz summarische Prozedur, die vor dem Fr-e-
denSrickter beobachtet werden soll, und die Kompelcnz seines

Tribunals über Strafen dieser Art, wird das Gesetz bestimmen.

Vertheilung der Munizipalgeschaften.
§. <>9. In den Gemeinden, wo sich nur drei Mmiizipal-

beamte vorfinden, sollen sie ihre Gewalt immer gemeinschast-

lich und nach Mehrheit der Stimmen ailsüben. Von dieser

Regel ist einzig ausgenommen, daß der M a ire, oder Meyer
allein die Bürgerregister führt und Scheine ertheilt.

70. In den übrigen Gemeinden soll es den Munizipalbe-
amten freistehen, sich in so viel Sektionen abzutheilen,
als es die Verschiedenheit ihrer Arbeiten erheische» mag.

71. Jede Section soll aus einer ungeraden Anzahl Gliedern

bestehen. ^ Munizipalitat kann zu Bedienung der Sektionen
Sekretars anstellen, und nach Belieben wiederum entlasse».

7Z. Die Sektionen können sich lediglich mit Vollziehungs-
fachen beschäftigen ; alles, was eine allgemeine Maaßregel er-

fobett muß von der gesannmeii Munizipalikat behandelt werden.

74. Jede Munizipalitat, von welcher Anzahl sie auch scr-l

mag ist gehalten, sich zu vereinigen, um den Berichr nott
ei» Polizeivergehen abzunehmen, und darüber die Anzeige

Urkunde (nach dem §. 6,z. zu fallen.
75. Die Mnuizipalitaten können zwar keine Reg le ine 11-

te machen; doch aber können sie Erkan»kniffe über Ge.
genstande abfassen, die unter sie gehören. Diese Erkanntnisse

müssen befolgt werden, so bald sie der Konstitution und dem

Gesetze nicht zuwider sind, oder von der Verwalrungskamincu
des Kantons, oder einer andern der obere» Gewalten, nicht
abgesetzt worden»



76. Zu Abfassung einer gültigen Erkamitniß der Munizi-
palftäten, müssen in den Gemeinden der ersten Klasse, die
drei Munizipalbeamten, oder ihre Supleanten, zugegen scvn;
in den andern aber wenigstens einer mehr als die Halste der
Mitglieder.

77. Der Ilnterstatthaltcr in dem Hauptvrt des Distrikts,
in seiner Abwesenheit dann der Nativnal.igent; in den übrigen
Gemeinden aber der Nativnalagcnt, oder an seiner Stelle sein

Gehülfe, müssen den Verhandlungen der Mnmzipalitäc bei-

wohnen.
7z. Sie haben kein Stimmrecht, sollen aber für Bcobach-

tung der Gesetze wachen.
79. Der ttnterstatchalter, oder an feinem Platz der Natio-

nalagent, beeidigen die Mnnizipalität.
80. Ihr Eid ist kein anderer, als der in der Konstitution

vorgeschriebene Bürgereis.
8-. Die Register der Mnnizipalita'tc» stehen allen Bürgern

zur Einsicht offen.
82. Die Munizivalita'tcn sind der Oberanssicht der Vcr-

waltungskammer des Kantons unterworfen, welche berechtigt ist,
ihre Erkanntnisse aufzuheben, oder abzuändern ; die Weitcrzie-
hung vor höhere Gewalten, in Fallen, wo eine solche anwend-
bar ist, vorbehalten.

Ausgaben der Mini izipalitäten.
Z. 8Z. Die Unkosten für die blosse Lokalpolizei werden aus

dem Gemeindseckel bestritten, vorausgesetzt, daß die Hintersas-
sen durch eine jährliche Abgabe das Jhssige bcpsteureu müssen.

84- Wenn die von der Munizipalität eingegebenen Vcr-
zeichnisse übertrieben sind, so können sie durch die Verwaluings-
kaminer des Kantons, ans Begehre» der Verwalter des Ge-
ineindescckels, oder der Generalversammlung der Gemeinds-
burger, ermaMet werden.

8;- Die Ausgaben der Muniiipalitat, welche durch Ge-
s chaste veranlaßt worden, die ihnen (nach dem §. 6, durch
höhere Gewalten mtd zu Handen der Nation aufgetragen sind,
sollen durch die Verwaltungskammer des Kantons aus den Ein-
fünften der Nation ersetzt werden.

E n t sch á d n i ß.

§. 86. Die Munizipalbeamten bestehen ke'ne Entsthädniß;
der Aufwaud ihrer Arbeit ist eine Bürgerpflicht, für welche
der Dank des Volks die ehrenvolle Belohnung ausmacht.

87. Der Muni ipalitars-Sekretär und der Weibcl crbal-
ten eine mit ihrer Mühe im Verhälniß stehende Besoldung;
diese wird durch die Verwaltungskammer des Kantons bestimmt,
mid aus dem Gemeindeseckel bezahlt.

A m r s k l c i d u n g.

88. Die Munizipalbeamten tragen einen runden Hut,
mit einem rothen Band darum.

89- Der Maire oder Meyer hat um seinen Hut ein

roth und grünos Band.

Verwaltung der Ge ineind sgüter.
Generalversammlung der Gemeindsburg er.

§ yo. Die Generalversammlung der Bürgerschaft besteht
aus asten Gemeindsburgcrn, die das zwanzigste Jahr znrückge-
legt, und dabei nach dem §. 27. Tit. lit. der Konstitution,
nicht unfähig sind.

91. Sie versammelt sich jährlich von Rechtswegen auf den
fu<«chnreu May.

ha. Das erstemal führt das Präsidium dieser Versammlung,
«.m Kavtonshauprott der NeglerungSstatthafter, in den Distrikts-

hauptorten die Unterstatthalter, und in den übrigen Orten die
Nationalagenteii.

?z. Im Verfolg präsidirt allemal der Präsident der
G e m e i n d s k a m mer, oder der Gemeindsverwaltcr, welcher
im Range aus ihn folgt.

yz. Der Sekretär der Gemeindskammer führt den Ver-
balprozeß über die Sitzungen der Generalversammlung.

Gemeindskammer. Ihre Einrichtung.
§. 95- Zwischen den vier durch ihre Bevölkerung unterschiebt-

neu Klassen von Gemeinden, werden die nemlichcn Adthcài-
gen beobachlct, welche bei den Munizipalftäten bestimmt ßnb;
nemlich die Bevölkerung nach der Anzahl Seelen berechnet, sie

seyen Gemeindsbnrger oder Hintersaßcn; damit die Btttchmm-
gen und Schwierigkeiten vermindert werden.

ys. Diesemnach sollen in den Gemeinden von 6°° Sttltn
und darunter n e n n Gemeindsverwaltcr ftvn.

?7- In denen von 600 bis -zoo, eilf.
98. In denen von >zc>o bis 2000 Seelen dreizehen.
y). Und in denen, wo die Bevölkerung 0020 Seele» über-

steigt, ein und zwanzig.
100. Der zuerst ernennte Gemcindsvcrwafter ist P r à si-

dent der Kammer.
Wahl der Gemeindsverwalter.

§. 101. Die Wahl steht der, zu diesem Ende auf den

i ztcn May versammelten Gcneralversammlnng der Gemeint-
burger zu.

10:. Die Vvrschristen für die Wahlart sind die »ehmli-

chen, welche zu Ernennung oer Munizipalbeamten (in dem

§. 24. 25. und -6. bestimmt sind.

10g. Die Gemeindskammer wird jährlich zum Dritchen

erneuert-
104. In den Gemeinden, die eilf Verwalter habin, m«

ten das erste Jahre drei, uns die zwei folgenden Jahre ntt
derselben aus.

is;. In denen, wo dreizehn sind, treten in den Mi es

sten Jahren vier, und im drillen Jahr fünf aus-

106. Die gleiche Ordnung wird in den folgenden wahren

genau beobachtet-

107. Alle Vorschriften der §. 28. -9. z->. z>. z>- ZZ' H
zz. zs-, sowohl über den Austritt der Mnnizipaiveamten, a »

die Unverträglichkeit verschiedener Stellen, und die Verwams

schaftograde, sind auch auf oie Geinemdsvcrwalter anweuoca -

ic-8. Der linrerstmlhaltcr beeidigt die Gemeiadspenvaa«-

109. Ihr Eid ist der Bürgereid.

Verrichtungen
der Generalversammlungen der Bürgerschaft.

k.

In den Gemeinden, deren Bevölkerung -zoo Seele»

darumer ist.
Z. no. Die Versammlung biloet sich zur Wahl der

meindsverwalter.
m. Sie bestimmt die Enschädigungen der Gemenw

Walter und derjenigen unter ihnen, welche bejondere umcoxi a,

ten haben.
>i2. Sie berathschlaget über die jährlich abzulegem cn 0

nunzen.
>>g. Ueber nöthige Steuern, welche doch c

seyn sotten, wenn sie nicht von dem gesetzgebenden Kvip«

uehmigt worden.
^ -n„c.,,schuiig

1-4- Ueber Erwerbung, Veranffernug und Vertauiw

von Liegenschaften.
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115. Ueber Verwendung undAnlffb'.mg von Kapitalien.
116. lieber Entwürfe zu neuen Anlagen: wie Gebäude,

Strassen, Gassenpflaster, Brunnen und dergleichen Gegenstände,
zum allgemeinen Nutzen.

1,7. Ueber Bestimmung dîs. Antheils, der einem jeden
bei Verthcilunz der öffentlichen Einkünfte zukommen kann, ans-

genommen, was die Waldungen anbetrist.
.18. Ueber Rechtshänder, welche angehoben, oder ausge-

halten werden müssen.

m?. In alle» diefen Fällen ist die Gemcindskammer ge-
halten, die Generalversammlung zusammen zu berufen.

120. Hie soll auch Statt haben, wenn sie von einem
Scchstheil der zwanzig Jahr alten Gememdsbnrger gefedert
wird; diese überreichen zu dem Ende dem Präsident der Gc-
mtindskammer eine von jedem aus ihnen unterzeichnete Bitt-
schrist, auf seinen Abschlag dem Negierungsstatthalter.

llnterstatthaltcr in den Hauptorren der Kanto-

Erbauung und Unterhaltung der Gebäude, welche der Burger-
fchast angehören, der Straffen, des Gaffenpflastcrs, der Brun-
neu und Arbeiten, welche die Bürgerschaft unternommen.

izî. Der vierte ist Forstanfseher, Er hat nur a»
den Orten Platz wogemeine Waldungen sind; und wachet über
die Erhaltung und Ergänzung der Waldungen und den Holz-
schlag. Er vollzieht die Crkanntnisse, die sich auf Holzausihei-
lung unter die Partikularen beziehen.

i?z. Der Belauf dieser Austheiluug soll ausschließlich von
der Gemeindskammer bestimmt werden; die Weiteisziehunz
vor die Verwaltuugskammer des Cantons, im Falle von Klag-
reu über die Anordnung dieser Austheilung im Allgemeinen,
vorbehalten.

izg. Alle diese Beamten sind der Gemeindskammer ganz-
lich untergeordnet, deren Mitglieder sie sind

IZ5. Sie werden ron der Generalversammlung der Bur-
gcrsichast besonders, und zu gleicher Zeit mir den übrigen Vcr-i-». Die

«e imd Districts, sonst die Nationalagenten, oder an ihrem >j wassern
Me einer ihrer Gehülfen, müssen den Generalversammlungen >z6.

bec Bürgerschaft beywohnen, die Gemeinde mag stark, oder wc- ô den nämlichen Regeln unterworfen, wie die übrigen Gcffieinds-
mg bevölkert seyn. z! vermalter.

>22. Sie haben dabe» kein Stimmrecht, sondern dieblos-! «z?. Die Gemeindskammer wählt durch absolutes Stim-
se Vesugnih, Vorstellungen zu machen, wenn etwas gegen die ff menmehr einen Secrcrär der Kammer, den sie auch

ernennt, in deren Zahl sie mitbegriffen sind.

In Nüksicht des Austritts von ihren Stellen sind sie
ff» Noaeln linterworfen. wie die übriaen Keitieindss

Konsiiturion, das Gesetz, oder die isscnllichc Nuhe geschehen
sollte.

12z. Wenn ihren Vorstellunzen in einem solchen Falle
nicht Folge geleistet wird, so sollen sie darüber-bei ihren respekri-
»en Obern klagend einlangen.

Juden Gemeinde», deren Bevölkerung > zoo See-
lcn übersteigt.

§. >24 Die Gentralvcrs.unmlnng der Bürgerschaft beschäftigt
sich nur mir den vier ei stei n, derselben in, vorigen Äaoitcl

0. in. i>2. 115.) zugetheilten Gegenständen; nämlich

wiederum entsetzen kaun.

iz«. Seine Besoldung wird durch die Generalversamm«
lung, auf gleiche Weise wie diejenige der Verwalter, bestimmt.

izy. Die Kammer kann sich Weibcl z» ihrer Abwart
errichten. In den Gemeinden unter >zoo Seelen sollen nicht
mehr als einer seyn; in denen darüber, ist der Kammer die
Bestinimmung ihrer Zahl überlassen, die jedoch in den bevöl-

kcrtstcn Gemeinden, die Zahl von Sechscn nicht übersteige»
darf.

14-z In den Gemeinden unter izoo Seelen kann der
i Munizipalstätsweibel auch zum Kammcrweibel erncmit werden.

der Wahl der Vcrivaltcr, ihrer Entschadniß, der Ncchmmgs-'ä ,ul. In den übrigen Gemeinden aber sollen diese VStrich-
abnähme und den Steuern.

> 25. Diese Fälle ausgeuommeu kaun die Generalversamm- '"ngen gcr c
^

> ^

lang der Bürgerschaft niemals zusammen berufen werden als ; N eg el n, welche den Gcmclnden etgen smd, deren Bevllke"
a ff bestimmten Befehl der Gemeindskammer, und nut Ein-k rung zoc, Seelen ubersitlgt.
willignng des Negierungöstatthalters, für die Gemeinden des? § ^2. Die Gemenîdskammer kann sich m Commtssionen

Districts in dem der Hauplorr des Cantons gelegen; jn p oder Btlreaur abthetlen ; deren ftdoch me.)r mcht alv ìner
dcn übrigen Distrikten genügt die Einwilligung der Uulerstalt-
Halter.

126. Die Generalversammlung soll auch auf einc Bitt-
schrist hin gestattet werden, die von einem Scchstheil der Ge-
lneindsburger, in dcn Gemeinden von izoo bis 2000 Seelen,
unterzeichnet ist oder von loo Gemcindsburgern, die das zwanzig-
ste Jahr des Alters haben, in den Gemeinden über 2000 Seelen.

127- Eine solche Bittschrift soll /christlich, und von allen
Pttitionärs unterzeichnet, dem Präsident der Gemeindskam-
wer, eingereicht werden; würde er derselben nicht enrspre-
chen, so ist sich deshalb an den Regiernngssratthalter zu wen-
den.

Verrichtungen der Gemeindskammer.
Allgemeine Vorschriften für alle Gemeinde».

1-8. Unter der Anzahl der Verwalter sind vier Beamte,
we besondere Funktionen haben.

2-v. Der erste, unter dem Namen eines Seckelmei-
st er s, ist mit Einnahme und Ausgabe der Gemeindseinkunfte,
uachMaasgab der Erkanntnisscn der Gemeindskammer beschäftigt.

»Zo. Der zwevte heißt A r men d i re k t 0 r. Er führt
we Gomeinds-Armenkasse, da wo sie von derjenigen der Gc-
we»,de ftlvst abgesondert ist; er hat die Aussicht über die be-
durstigen Gememdsbnrger und die Austheilung der Untersiü-
iuugen oder Allmosen

Der dritte Bau -Inspektor. Er besorgt dre

seyn sollen. Die Vollziehung der Erkanntuisse wird denselben

übertragen
^ ^

>4, Sie sind der Gememdskammer untergeordnet, und

diese ist für ihre Verhandlungen verantwortlich.

144. Der Präsident der Kammer hat die Aussicht über

diese Kommiffwnen; er ist aber von keiner derselben Mitglied.
145. In den Gemeinden also, wo drcizehen sind, (den

Präsident inbegriffen) bestehen die Eommissionen ans dre?

Gliedern, und aus fünf in denjenigen, die ein und zwanzig
Gemeindsverwalter haben.

>4ü. Die Kammer bildet diese Komnnssonen selost, auf
ein Jahr lang, durch geheimes und avsolures Stimmenmehr.

147. Sie errichtet diese Kommission iu der nachfolgenden

Orduuiig
à'e erst e K cm m i ssion ist mit Einnahme der

Geineindseinkünste beschäftigt, so wie mit den Zahlungen ; sie

führt die nöthigen Berechnungen; sie leitet die Rcchlsh.nbel,
welche der Bürgerschaft auffallen.

14s. Der Seckclmeister ist nothwcnd-gcs Mitgl-ed davon.

,50 Diese Kommission legt der Gememds. .immer selbst

die Rechnungen cincn Monat srüherab, als jlt der Ge-

ncralvcrsainmlung der Bürgerschaft vorlege» muss

151 Diese Rechnungen müssen entweder gedruckt, und ze-

dem Gemeindsburger ausgetheilt, oder aber wenigstens 14 Da-

ae vor der Generalversammlung, in dem Sekretariat der

Kammer zur Einsicht niedergelegt werden.
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15-. Wenn der Seckelmei'ster seine Rechnung der Com-
mission ablegt, so soll er abtreten.

15z Auch soll die RechnungSkomniissio» nicht in der Kam-
mer sitzen, wenn ibre Rechnungen untersucht werden.

154. Die zw e pte Cv mmissivn beschäftigt sich mit
Erbauung und Ausbesserung der Gebäude, Brücken, Dämme,
Spaftergänge, Gassen, Wasser, Brunnen, Strassen, und der-

gleichen, die der Gemeinde obliegen.
155 Der Bau- Inspektor ist allemal Mitglied dieser

Kommission.
456, Die d ritt e K 0 mm i ssion hat die Verwaltung

der Arinenguter; sie bestimmt die aufzurichtenden Unterstütze.»-

gen; sie besorget die Wapscn und unehlichen Kinder, welche
die Bürgerschaft unterhalten muß.

-57 Ferner die vormundschaftliche Polizep über die Ge^

meindburgcr, die Einsetzung unv Entlassung der Vormünder
oder Vogte und Curatorèn, die Leitung ihrer Verhandlungen
als solche, überhaupt die Rechte und Pflichten der Vogtskon-
ssituenlen, nach den bisherigen Gesetzen über diesen Gegenstand.

lZ8. Wenn ein Majorenner als Verschwender, waynwi-
zig oder blödsinnig bevogtet und verrufen werden soll, so muß
die Gcmcindskammcr dem Districtsgcricht die Anzeige davon

machen; diesem einzig kommt es denn zu, nach hinlänglich ein-
gezogenen Berichten die Bevogtnng zu erkennen, jedoch unter
Vorbehalt der Weiterziehung vor das CantonSgericht.

izy. Die Vogtswahlcn, welche ans den allfäligen Vor-
schlag der Kommission von der Gemeindskammcr geschehen,
müssen von dem Districtsgericht genehmiget werden, welches
auch das Recht hat, die Wahl eines untüchtigen Mannes zu

verwerfen.
,60. Auch müssen die Rechnungen der Vögte und Cura-

tvren, nachdem sie von der Gcmeindskammer, oder der Kom-
mission untersucht und genehmigt worden, annoch von dem
Distriktsgericht anerkannt werden.

»öi. Es soll dennoch der Gemeindskammer frey stehen,
die vormundschastlichen Angelegenheiten ganz selbst zu beyan-
dein, oder einen beliebigen Theil davon der Commission zu
überlassen; sie kann agch eine grössere Anzahl ihrer Mitglic-
der, als oben (in I 145) bestimmt ist, in diese Kommission ordnen.

16z. Die Pflichten der Gemeindskammer und Armenkom-
mission, in Betreff des Vormundschasts-und Armenwesens,
verwandeln sich an denjenigen Orten in eine Oberaussicht dar-
über, an welchen nicht die ganze Gemeinde, sondern besondere
Verbindungen in derselben ihre Armen verpflegen.

>6z. Der Armendirektor ist allemal Mitglied dieser Kom-
mission.

-64. Die vierte Kommission soll die Liegenschaf-
ten und Waldungen der Gemeinde besorgen.

i65 Der Fvrsraufschcr ist nothwendiges Mitglied derselben.
t6ü. Diese Kommission betreibt, durch einen von ihr ge-

wählten Geschäftsträger, die Vergütung der an Gemeindewäl-
dern ausgeübten Frevel und Vergehen ; solche Gegenstände wer-
den vor das Tribunal gebracht, welches durchs Gesetz bestimmt
wird, und so summarisch als möglich behandelt; einstweilen
aber nach bisheriger Vorschrift und uebung jeden Ones.

167. Jeder Kommission istö erlaubt, einen eigenen Sekretär
und Untcrbeamte zu halten, wenn es die Noch ersoderr.

>6u. Die Ernennung und Gehalrsbestimmung dieses Se-
kretärS und Unterbeamlen ist der Gemciudstammer überlassen.

16^, In den Gemeinden unter -zoo Seelen übt die ge-
sammle Gemeindskammer, die Verrichtungen der verschiede-
nen Kommissionen aus.

E n t s ch ä d n i ss e-

170. Es können den Gemeiiidsverwaltern, und vorzüglich
den vier besondern Amtleuten, die in ihrer Zahl begriffen sind,
massige Entschädnisse bezahlt werden, die ihrer Mühe und den
Einkünften der Bürgerschaft angemessen sind.

r?-. Diese Entschädnisse werdensokgendermasscn bestimmt.
17a. Die Eemeindskaminer legt der Versammlung de«

Bürgerschaft einen ausführlichen Entwurf vor, welche denscl-
den Artikel für Artikel, durchs Aufstehen oder Sitzenbleibe»
abmchrt, und entweder annehmen, oder verwerfen muß.

17z. Wenn ein Artikel verworfen wird, so muß die Kam-
mer auf der Stelle zusammentreten, und der Generalversamni-
lung einen neuen, während der Sitzung noch eingeben.

>74. Dieser muß wiederholt werden, bis derArtickelan-
genommen ist.

175. Diese Entschädnisse bleiben ans dem nämlichen Fuß,
bis die Gemeindskanimer nöthig finden wird, Abänderungen zu

verlang »
176. In diesem Falle nmßsie dergleichen Abänderungen bec

Gcnêraloerstimnilnng der Bürgerschaft vorschlagen.
Amtskleidung.

177 Die Gemeindsverwaftcr haben keine besondere Amts-

kleidimg. Unterschrieben- Huber, Präsident.

Secretan, K. Koch.

Das Vollziehungs-Direktorium der einen und »n-

tyellbaren helvetischen Republik, an die Ein-

wohner der Cantvue Walostätle, Luzern, Ober-

lano, Vcilinjona, àlh und Baden.

Bürger!
In den Districten Schweiß und Stanj, des Cow

tons Wate stalte, haben Uedelgesimite ihre Mitbürger

zur Empörung gegen die Constitution und gegen dft

durch dieselve bestimmten Beamten verteilet. La»
Direktorium sieht sich nun, da alle gütlichen AM!
erschöpft sind, genöthigt, strenge Maßregeln zu «s

grciffen, und beschli.ßt:
1) Aller Verkehr der benachbarten Orte, wil de»

Districten Schwe.tz und Stanz, sowohl von Menfthw

als Vieh und Waaren, ist untersagt.
2) Alle Statthalter, U»lei statthafter, Agentt»

und rechtschaffene Bürger der angrenzenden Orte,
vorzüglich die der Districre von Garnen, Allorf, Enu

siedeln, Arlh und Zug, alle aus den beiden Disiratc»

Schweiß und Stanz herkommenden Personen anjuha '
ten, unv sie dem zu nächst wohnenden Statthalter j»

bringen, weicher sogleich ihre Paffe untersuchen,
über die Ursachen ihrer Reise ein Verhör anstellen Mo.
Die angehaltene Person soll sodann sogleich mfl d

Verbal des Verhörs an den Negierungsstatthalttr oe

Cantons geschickr werden. Wenn der ,ReMUl>S.
statthafter findet, daß diese Personen keinen 2lnU)

an der Empörung genommen haben, so können I

freigelassen, wo nicht, >o sollen sie m genaue VerwK>

rung gebracht werden, und der Statthafter wu -

wenn er es ,iöl»ig findet, sogleich einen Courier
das Direktorium abschicken, um demselben von ouï

Verhaflnehmung Nachricht zu geben.
Arau den 22len Augsimonat 1798.

Der Präsident des vollzieh. Direktorium

L^yarpe. „
IM Namen des Director, der Gen. Sek. Mouii

Z» r rucken, zu publiziei en und zu vollziehen anbesoy

Der Minister der Justiz u. Poftz.l, Fc.B.M» v
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